
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/7/10 86/02/0053
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1986

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §44a litb;

VStG §44a Z2;

VStG §7;

Rechtssatz

Es ist, was den Spruchteil nach § 44 a lit b VStG betri6t, nicht gleichgültig, ob jemand den Tatbestand selbst verwirklicht

hat oder durch Anstiftung oder Beihilfe beiträgt.
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